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5.1 Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschlussprüfungen 
im Ausbildungsberuf des Arzthelfers /der Arzthelferin 

 
vom 14. November 1988 
ufgrund des Beschlusses ihres Berufsbildungsaus-
chusses vom 24. August 1988 erläßt die Ärzte-
ammer Berlin als zuständige Stelle hiermit gemäß 
 41 Satz 1, 58 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes 
BBiG) vom 14. August 1969 (BGBI. I, 1112/ 
VBI. S. 1363), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3. Dezember 1981 (BGBI. I, S. 1692/ GVBI. 1982 
. 155), unter Berücksichtigung der Richtlinien des 
undesausschusses für Berufsbildung vom 9. Juni 
971 und 2. November 1971 die folgende Prü-
ungsordnung für die Durchführung von Ab-
chlussprüfungen im Ausbildungsberuf des Arzt-
elfers/der Arzthelferin: 

I. Abschnitt 
Prüfungsausschüsse 

 
§ 1 

Errichtung 

ür die Abnahme der Abschlussprüfung errichtet 
ie Ärztekammer Berlin Prüfungsausschüsse in der 
rforderlichen Zahl (§ 36 Satz 1 BBiG). 

§ 2 
Zusammensetzung und Berufung 

1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens 
drei Mitgliedern. Die Mitglieder müssen für 
die Prüfungsgebiete sachkundig und für die 
Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein (§ 
37 Abs. 1 BBiG). 

2) Dem Prüfungsausschuss gehören als Mitglieder 
Ärzte als Beauftragte der Arbeitgeber, Arzt-
helfer/Arzthelferinnen als Beauftragte der Ar-
beitnehmer in gleicher Zahl sowie mindestens 
ein Lehrer einer berufsbildenden Schule, der 
Erfahrung in der Unterrichtung von Arzthelfe-
rinnen hat, an. Mindestens zwei Drittel der Ge-
samtzahl der Mitglieder sind Beauftragte der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Von dieser 
Zusammensetzung darf nur abgewichen wer-
den, wenn andernfalls die erforderliche Zahl 
von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht 
berufen werden kann ( § 37 Abs. 5 BBiG). 

(3) Die Mitglieder haben einen oder mehrere Stell-
vertreter (§ 37 Abs. 2 BBiG). 

 
(4) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 

werden von der Ärztekammer Berlin für drei 
Jahre berufen (§ 37 Abs. 3 Satz 1 BBiG). 

 
(5) Die Arbeitnehmermitglieder werden auf Vor-

schlag der im Bereich der Ärztekammer Berlin 
bestehenden Gewerkschaften und selbstständi-
gen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit  
sozial- und berufspolitischer Zwecksetzung be-
rufen (§ 37 Abs. 3 Satz 2 BBiG).   

 
(6) Lehrer von berufsbildenden Schulen werden 

im Einvernehmen mit dem für das Schulwesen 
zuständigen Mitglied des Senats von Berlin 
oder der von ihm bestimmten Stelle berufen  
(§ 37 Abs. 3 Satz 3 BBiG). 

 
(7) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausrei-

chender Zahl innerhalb einer von der Ärzte-
kammer Berlin gesetzten angemessenen Frist 
vorgeschlagen, so beruft die Ärztekammer Ber-
lin insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen  
(§ 37 Abs. 3 Satz 4 BBiG). 

 
(8) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 

der Prüfungsausschüsse können nach Anhören 
der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichti-
gem Grund abberufen werden (§ 37 Abs. 3 
Satz 5 BBiG). 

 
(9) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehren-

amtlich. Für bare Auslagen und für Zeitver-
säumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht 
von anderer Seite gewährt wird, eine angemes-
sene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von 
der Ärztekammer Berlin mit Genehmigung des 
für die Berufsausbildung zuständigen Mitglieds 
des Senats von Berlin festgesetzt wird (§ 37 
Abs. 4 BBiG). 

 
 

§ 3 
Befangenheit 

 
(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Prü-

fungsausschussmitglieder nicht mitwirken, die 
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mit dem Prüfungsbewerber verheiratet oder 
verheiratet gewesen oder mit ihm in gerader 
Linie verwandt oder verschwägert oder durch 
Annahme an Kindes Statt verbunden oder in 
der  Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt 
oder bis zum zweiten Grade verschwägert sind, 
auch wenn die Ehe, durch welche die Schwä-
gerschaft begründet ist, nicht mehr besteht. 

 
(2) Mitwirken soll ebenfalls nicht der ausbildende 

Arzt, soweit nicht besondere Umstände eine 
Mitwirkung zulassen oder erfordern. 

 
(3) Prüfungsausschussmitglieder, die sich befan-

gen fühlen, oder Prüfungsbewerber bzw. Prü-
fungsteilnehmer, die die Besorgnis der Befan-
genheit geltend machen wollen, haben dies der 
Ärztekammer Berlin mitzuteilen, während der 
Prüfung dem Prüfungsausschuss. 

 
(4) Die Entscheidung über den Ausschluss von der 

Mitwirkung trifft die Ärztekammer Berlin, 
während der Prüfung der Prüfungsausschuss 
ohne die Stimme des Betroffenen. 

 
(5) Wenn infolge Befangenheit eine ordnungsge-

mäße Besetzung des Prüfungsausschusses nicht 
möglich ist, kann die Ärztekammer Berlin die 
Durchführung der Prüfung einem anderen Prü-
fungsausschuss übertragen. Das gleiche gilt, 
wenn eine objektive Durchführung der Prüfung 
aus anderen Gründen nicht gewährleistet er-
scheint. 

 
 

§ 4 
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

(§ 38 BBiG) 
 
(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte 

einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen 
nicht derselben Mitgliedergruppe angehören. 

 
(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 

wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens 
drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen.  Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag.  

 
 

§ 5 
Geschäftsführung 

 
(1) Die Ärztekammer Berlin regelt im Benehmen 

mit dem Prüfungsausschuss dessen Geschäfts-

führung, insbesondere Einladungen, Protokoll-
führung und Durchführung der Beschlüsse. 

 
(2) Die Sitzungsprotokolle sind vom Protokollfüh-

rer und vom Vorsitzenden zu unterzeichnen.  
§ 22 Abs. 5 bleibt unberührt. 

 
 

§ 6 
Verschwiegenheit 

 
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über 
alle Prüfungsvorgänge gegenüber Dritten Ver-
schwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht gegenüber 
dem Berufsbildungsausschuss und der Ärztekam-
mer Berlin. 
 
 
 

II. Abschnitt 
Vorbereitung der Prüfung 

 
§ 7  

Prüfungstermine 
 
(1) Die Ärztekammer Berlin bestimmt in der Regel 

zwei für die Durchführung der Prüfung maß-
gebende Termine im Jahr. Diese Termine sol-
len auf den Ablauf der Berufsausbildung und 
des Schuljahres abgestimmt sein. Sie sind so zu 
bestimmen, dass die Abschlussprüfung im Re-
gelfall bis zur Beendigung der Berufsausbil-
dung abgelegt werden kann. 

 
(2) Die Ärztekammer Berlin gibt diese Termine 

einschließlich der Anmeldefristen rechtzeitig, 
mindestens 3 Monate vorher durch Aushang in 
ihrer Geschäftsstelle und in der Berufsschule 
sowie durch Veröffentlichung im Mitteilungs-
blatt der Kammer bekannt. 

 
 

§ 8 
Zulassungsvoraussetzungen für die  

Abschlussprüfung 
 
(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 39 

Abs. 1 BBiG)  
 

1. wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat 
oder wessen Ausbildungszeit nicht später 
als zwei Monate nach dem Prüfungstermin 
endet,  

 
2. wer an der Zwischenprüfung teilgenom-

men sowie Berichtshefte geführt hat, 
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3. wessen Berufsausbildungsverhältnis in das 
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhält-
nisse eingetragen oder aus einem Grund 
noch nicht eingetragen ist, den weder der 
Auszubildende noch dessen gesetzlicher 
Vertreter zu vertreten hat. 

 
(2) Behinderte sind zur Abschlussprüfung auch 

zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 nicht vorliegen (vgl. § 48 Abs. 3 Nr. 2 
BBiG). 

 
 

§ 9 
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen  

Fällen 
 
(1) Der Auszubildende kann nach Anhören des 

Ausbildenden und der Berufsschule vor Ablauf 
seiner Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung 
zugelassen werden, wenn seine Leistungen dies 
rechtfertigen. Bei der Beurteilung der betriebli-
chen Leistungen sind entsprechend der Ausbil-
dungsordnung der Ausbildungsgang, der Leis-
tungsstand und die in der bis zur Prüfung noch 
verbleibenden Zeit zu vermittelnden Fertigkei-
ten und Kenntnisse im Hinblick auf die Errei-
chung des Ausbildungsziels zu berücksichti-
gen. Für die Beurteilung durch die Berufsschu-
le ist davon auszugehen, dass überdurchschnitt-
liche Leistungen Voraussetzung für eine vor-
zeitige Zulassung sind. Eine entsprechende 
Leistung liegt vor, wenn in Schule und Betrieb 
mindestens gute Leistungen erbracht werden. 
Darüber hinausgehende Leistungsanforderun-
gen sind unzulässig.    

 
(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer 

nachweist, dass er mindestens das Zweifache 
der Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrie-
ben ist, im Beruf des Arzthelfers/der Arzthelfe-
rin tätig gewesen ist. Hiervon kann abgesehen 
werden, wenn durch Vorlage von Zeugnissen 
oder auf andere Weise glaubhaft dargetan wird, 
dass der Bewerber Kenntnisse und Fertigkeiten 
erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung 
rechtfertigen. 

 
(3) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen, 

wer in einer berufsbildenden Schule oder einer 
sonstigen Einrichtung ausgebildet worden ist, 
wenn diese Ausbildung der Berufsausbildung 
in dem anerkannten Ausbildungsberuf ent-
spricht. 

  
 

§ 10 
Anmeldung zur Prüfung 

 
(1) Die Anmeldung zur Prüfung hat schriftlich 

nach den von der Ärztekammer Berlin be-
stimmten Anmeldefristen und –formularen 
durch den Ausbildenden mit Zustimmung des 
Auszubildenden zu erfolgen. 

 
(2) In besonderen Fällen kann der Prüfungsbewer-

ber selbst den Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung stellen. Dies gilt insbesondere in Fällen 
gemäß § 9 und bei Wiederholungsprüfungen, 
falls ein Ausbildungsverhältnis nicht mehr be-
steht. 

 
(3) Örtlich zuständig für die Anmeldung ist die 

Ärztekammer Berlin, wenn 
 

a) in den Fällen des § 8 und § 9 Abs. 1 die 
Ausbildungsstätte in Berlin (West) liegt, 

 
b) in den Fällen des § 9 Abs. 2 und Abs. 3 die 

Arbeitsstätte oder, soweit kein Arbeitsver-
hältnis besteht, der Wohnsitz des Prü-
fungsbewerbers in Berlin (West) liegt.  

 
(4)  

a) Der Anmeldung sind beizufügen: 
 

(aa) in den Fällen des § 8 und des § 9 Abs. 1 
 
- eine Bescheinigung über die Teilnah-

me an der Zwischenprüfung, 
- Berichtshefte (Ausbildungsnachwei-

se), 
 
(bb) in den Fällen des § 9 Abs. 2 und Abs. 3 
 
- Tätigkeitsnachweise oder glaubhafte 

Darlegung über den Erwerb von 
Kenntnissen und Fertigkeiten im Sin-
ne des § 9 Abs. 2 oder Ausbildungs-
nachweise im Sinne des § 9 Abs. 3.  

 
b) Der Anmeldung sollen beigefügt werden: 
 

(aa) in den Fällen des § 8 und des § 9 Abs. 1 
 
- das letzte Zeugnis der berufsbildenden 

Schule in beglaubigter Abschrift, 
- gegebenenfalls weitere Ausbildungs- 

und Tätigkeitsnachweise, 
- ggf. Bescheinigung über Art und Um-

fang einer Behinderung, 
 
(bb) in den Fällen des § 9 Abs. 2 und Abs. 3  
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- ggf. weitere Ausbildungs- und Tätig-
keitsnachweise, 

- ggf. Bescheinigung über Art und Um-
fang einer Behinderung. 

 
(5) Bei der Anmeldung zur Prüfung hat in den 

Fällen der §§  8 und 9 Abs. 1 der Ausbildende, 
in den übrigen Fällen der Prüfungsbewerber 
die Prüfungsgebühr zu entrichten. Die Höhe 
der Prüfungsgebühr richtet sich nach der 
Kammergebührenordnung in der jeweils gel-
tenden Fassung. 

 
 

§ 11 
Entscheidung über die Zulassung 

 
(1) Über die Zulassung zur Abschlussprüfung ent-

scheidet die Ärztekammer Berlin. Hält sie die 
Zulassungsvoraussetzungen nicht für gegeben, 
so entscheidet der Prüfungsausschuss (§ 39 
Abs. 2 BBiG). 

 
(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist dem 

Prüfungsbewerber rechtzeitig unter Angabe des 
Prüfungstages und –ortes einschließlich der er-
laubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen. 
Auf das Antragsrecht Behinderter nach § 12 ist 
dabei hinzuweisen. 

 
(3) Die Zulassung kann vom Prüfungsausschuss 

bis zum Beginn der Prüfung, wenn sie auf-
grund von gefälschten Unterlagen oder fal-
schen Angaben ausgesprochen worden ist, zu-
rückgenommen werden. 

 
(4) Die Entscheidung über die Nichtzulassung und 

Entscheidungen nach Absatz 3 sind schriftlich 
bekannt zu geben.  

 
 

§ 12 
Regelungen für Behinderte 

 
Behinderten sind auf Antrag die ihrer Behinderung 
angemessenen Erleichterungen im Prüfungsverfah-
ren einzuräumen. Art und Umfang der im Einzelfall 
zu gewährenden Erleichterungen sind rechtzeitig 
mit dem Behinderten zu erörtern. 
 
 
 

III. Abschnitt 
Durchführung der Prüfung 

 
§ 13  

Prüfungsgegenstand 
 
Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob 
der Prüfungsteilnehmer die erforderlichen Fertig-
keiten beherrscht, die notwendigen praktischen und 
theoretischen Kenntnisse besitzt und mit dem ihm 
im Berufsschulunterricht vermittelten, für die Be-
rufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. 
Die Ausbildungsordnung ist zugrunde zu legen  
(§ 35 BBiG). 
 
 

§ 14 
Gliederung der Prüfung 

 
(1) Die Prüfung ist in den Prüfungsfächern  „Me-

dizin“, „Verwaltung“ sowie „Wirtschafts- und  
Sozialkunde“ schriftlich und im Prüfungsfach 
„Praktische Übungen“ mündlich durchzufüh-
ren (§ 9 Abs. 2 ArztHAusbV). 

 
(2) Für die schriftliche Prüfung ist von folgenden 

zeitlichen Höchstwerten auszugehen: 
 

1. im Prüfungsfach „Medizin“         120 Minuten 
 
2. im Prüfungsfach 
        „Verwaltung“                                 120 Minuten 
 
3. im Prüfungsfach  

„Wirtschafts- und  
Sozialkunde“                                    45 Minuten 

(§ 9 Abs. 5 ArztHAusbV). 
 
(3) Die in Absatz 2 genannte Prüfungsdauer kann 

insbesondere unterschritten werden, soweit die 
schriftliche Prüfung in programmierter Form 
durchgeführt wird.  

 
(4) Die Prüfung im Prüfungsfach „Praktische  

Übungen“ soll für den einzelnen Prüfungsteil-
nehmer nicht länger als 45 Minuten dauern (§ 9 
Abs. 6 ArztHAusbV). 

 
(5) Die schriftliche Prüfung ist auf Antrag des 

Prüfungsteilnehmers oder nach Ermessen des 
Prüfungsausschusses in einzelnen Fächern 
durch eine mündliche Prüfung zu ergänzen, 
wenn diese für das Bestehen der Prüfung den 
Ausschlag geben kann (§ 9 Abs. 7 Satz 1 
ArztHAusbV). 
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§ 15 
Prüfungsaufgaben 

 
Die Ärztekammer Berlin beruft einen der Prüfungs-
ausschüsse ein, der auf der Grundlage der Ausbil-
dungsordnung die Prüfungsaufgaben beschließt 
sowie die zulässigen Arbeits- und Hilfsmittel be-
stimmt. 
 
 

§ 16 
Nichtöffentlichkeit 

 
(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreter 

des für die Berufsausbildung zuständigen Mit-
glieds des Senats von Berlin und der Ärzte-
kammer Berlin sowie die Mitglieder oder stell-
vertretenden Mitglieder des Berufsbildungs-
ausschusses können anwesend sein. Der Prü-
fungsausschuss kann im Einvernehmen mit der 
Ärztekammer Berlin andere Personen als Gäste 
zulassen. 

 
(2) Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis 

dürfen nur die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses anwesend sein. 

 
 

§ 17 
Leitung und Aufsicht 

 
(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzen-

den vom gesamten Prüfungsausschuss abge-
nommen. 

 
(2) Bei schriftlichen Prüfungen regelt die Ärzte-

kammer Berlin im Benehmen mit dem Prü-
fungsausschuss die Aufsichtsführung, die si-
cherstellen soll, dass der Prüfungsteilnehmer 
die Arbeiten selbständig und nur mit den er-
laubten Arbeits- und Hilfsmitteln ausführt. Die 
Prüfungsaufgaben sollen dem Aufsichtsfüh-
renden im verschlossenen Umschlag übergeben 
werden, der erst bei Prüfungsbeginn zu öffnen 
ist. 

 
(3) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Nieder-

schrift zu fertigen.  
 
 

§ 18 
Ausweispflicht und Belehrung 

 
Die Prüfungsteilnehmer haben sich auf Verlangen 
des Vorsitzenden oder des Aufsichtsführenden über 
ihre Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der 
Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfü-
gung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und 

Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlungen 
und Ordnungsverstößen zu belehren. 
 
 

§ 19 
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 

 
(1) Teilnehmer, die sich einer Täuschungshand-

lung oder einer erheblichen Störung des Prü-
fungsablaufs schuldig machen, kann der Auf-
sichtsführende von der Prüfung vorläufig aus-
schließen. 

 
(2) Der Prüfungsausschuss kann nach Anhörung 

des Prüfungsteilnehmers für die betreffenden 
Prüfungsarbeiten die Note „ungenügend“ ertei-
len oder in schwerwiegenden Fällen den Prü-
fungsteilnehmer von der Fortsetzung der Prü-
fung ausschließen. In diesem Fall gilt die Prü-
fung als nicht bestanden. 

 
(3) Wird die Täuschungshandlung erst nach Ab-

schluss der Prüfung bekannt, so kann der Prü-
fungsausschuss innerhalb eines Jahres nach 
Abschluss der Prüfung nach Anhören des Prü-
fungsteilnehmers die Prüfung für nicht bestan-
den erklären. Diese Frist gilt nicht in den Fäl-
len, in denen der Prüfungsbewerber über seine 
Teilnahme an der Prüfung getäuscht hat. 

 
 

§ 20 
Rücktritt, Nichtteilnahme 

 
(1) Der Prüfungsbewerber kann nach erfolgter 

Anmeldung vor Beginn der Prüfung durch 
schriftliche Erklärung zurücktreten. In diesem 
Fall gilt die Prüfung als nicht begonnen. 

 
(2) Tritt der Prüfungsbewerber nach Beginn der 

Prüfung zurück, so können bereits erbrachte, in 
sich abgeschlossene Prüfungsleistungen nur 
anerkannt werden, wenn ein wichtiger Grund 
für den Rücktritt vorliegt. 

 
(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung 

oder nimmt der Prüfungsbewerber an der Prü-
fung nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund 
vorliegt, so gilt die Prüfung als nicht bestan-
den. 

 
(4) Die Entscheidung über das Vorliegen eines 

wichtigen Grundes und über den Umfang der 
anzuerkennenden Prüfungsleistung trifft der 
Prüfungsausschuss nach Anhören des Prü-
fungsteilnehmers. 
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IV. Abschnitt 
Bewertung, Feststellung und Beurkundung  

des Prüfungsergebnisses 
 

§ 21 
Bewertung 

 
(1) Die Prüfungsleistungen gemäß der Gliederung 

der Prüfung nach § 14 sowie die Gesamtleis-
tung sind – unbeschadet der Gewichtung von 
einzelnen Prüfungsleistungen aufgrund der 
Ausbildungsordnung – wie folgt zu bewerten: 

    
eine den Anforderungen in besonderem Maße ent-
sprechende Leistung 
 = 100 – 92 Punkte = Note 1 = sehr gut, 
 
eine den Anforderungen voll entsprechende Leis-
tung 
= unter 92 – 81 Punkte = Note 2 = gut, 
 
eine den Anforderungen im allgemeinen ent-
sprechende Leistung 
= unter 81 – 67 Punkte = Note 3 = befriedigend,  
 
eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im 
ganzen den Anforderungen noch entspricht 
= unter 67 – 50 Punkte = Note 4 = ausreichend, 
 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent-
spricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen 
Grundkenntnisse vorhanden sind    
= unter 50 – 30 Punkte = Note 5 – mangelhaft, 
 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent-
spricht und bei der selbst die Grundkenntnisse lü-
ckenhaft sind 
= unter 30 - 0 Punkte = Note 6 = ungenügend. 

 
(2) Soweit eine Bewertung der Leistungen nach 

dem Punktesystem nicht sachgerecht ist, ist die 
Bewertung nur nach Noten vorzunehmen. Bei 
programmierter Prüfung ist eine der Prüfungs-
art entsprechende Bewertung vorzunehmen. 

 
(3) Jede Prüfungsleistung ist von den Mitgliedern 

des Prüfungsausschusses getrennt und selb-
ständig zu beurteilen und zu bewerten. 

 
(4) Das Ergebnis der schriftlichen Arbeiten ist dem 

Prüfungsteilnehmer mindestens sieben Tage 
vor Beginn der Prüfung im Prüfungsfach 
„Praktische Übungen“ bekannt zu geben.     

 
 

§ 22 
Feststellung des Prüfungsergebnisses 

 
(1) Der Prüfungsausschuss stellt das Gesamter-

gebnis der Prüfung fest und bezeichnet es mit 
einer Note nach § 21. 

(2) Schriftliche und mündliche Prüfung haben das 
gleiche Gewicht (§ 9  Abs. 7  Satz 2 
ArztHAusbV). 

 
(3) Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses 

haben die Prüfungsfächer „Medizin“ und 
„Verwaltung“ gegenüber den Prüfungsfächern 
„Wirtschafts- und Sozialkunde“ und „Prakti-
sche Übungen“ das doppelte Gewicht. 

 
(4) Zum Bestehen der Abschlussprüfung müssen 

im Gesamtergebnis und im Durchschnitt der 
Prüfungsergebnisse für die Prüfungsfächer 
„Medizin“ und „Verwaltung“ mindestens aus-
reichende Leistungen erbracht werden. Werden 
die Prüfungsleistungen in mindestens einem 
Prüfungsfach mit „ungenügend“ gewertet, so 
ist die Prüfung nicht bestanden (§ 9 Abs. 9 
ArztHAusbV). 

 
(5) Über den Verlauf der Prüfung einschließlich 

der Feststellung der einzelnen Prüfungsergeb-
nisse ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist 
von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
zu unterzeichnen. 

 
(6) Der Prüfungsausschuss soll dem Prüfungsteil-

nehmer am letzten Prüfungstag mitteilen, ob er 
die Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestan-
den“ hat. Hierüber ist dem Prüfungsteilnehmer 
unverzüglich eine vom Vorsitzenden zu unter-
zeichnende Bescheinigung auszuhändigen, da-
bei ist als Termin des Bestehens bzw. Nichtbe-
stehens der Tag der letzten Prüfungsleistung 
einzusetzen. 

 
(7) Bei nicht bestandener Prüfung kann der Prü-

fungsausschuss unbeschadet des § 25 Abs. 2 
bestimmen, in welchen Fächern eine Wieder-
holungsprüfung nicht erforderlich ist. 

 
 

§ 23 
Prüfungszeugnis 

 
(1) Über die Prüfung erhält der Prüfungsteilneh-

mer von der Ärztekammer Berlin ein Zeugnis 
(§ 34 BBiG). 

 
(2) Das Prüfungszeugnis enthält:   

 
- die Bezeichnung „Prüfungszeugnis“ nach 

§ 34 BBiG, 
 

- die Personalien des Prüfungsteilnehmers, 
 

- den Ausbildungsberuf, 

118 



PO f. d. Durchführung von Abschlussprüfungen im Ausbildungsberufs des Arzthelfers/der Arzthelferin 
 

 

 

- das Gesamtergebnis der Prüfung und die 
Ergebnisse von einzelnen Prüfungsfä-
chern, 

 
- das Datum des Bestehens der Prüfung, 
 
- die Unterschriften des Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses und des Beauftragten 
der Ärztekammer Berlin mit Siegel. 
 

(3) Die Ärztekammer Berlin erteilt nach bestande-
ner Prüfung den Arzthelfer-/ Arzthelferinnen-
brief. 

 
 

§ 24  
Nicht bestandene Prüfung 

 
(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten der 

Prüfungsteilnehmer und sein gesetzlicher Ver-
treter sowie der Ausbildende von der Ärzte-
kammer Berlin einen schriftlichen Bescheid. 
Darin ist anzugeben, in welchen Prüfungsfä-
chern ausreichende Leistungen nicht erbracht 
worden sind und welche Prüfungsleistungen in 
einer Wiederholungsprüfung nicht mehr wie-
derholt zu werden brauchen (§ 22 Abs. 7). 

 
(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wieder-

holungsprüfung gemäß § 25 ist hinzuweisen. 
 
 
 

V. Abschnitt 
Wiederholungsprüfung 

 
§ 25 

Wiederholungsprüfung 
 
(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann 

zweimal wiederholt werden (§ 34 Abs. 1 Satz 2 
BBiG). 

 
(2) Hat der Prüfungsteilnehmer bei nicht bestan-

dener Prüfung in einem Prüfungsfach mindes-
tens ausreichende Leistungen erbracht, so ist 
dieses Fach auf Antrag des Prüfungsteilneh-
mers, der bei der Anmeldung zur Wiederho-
lungsprüfung zu stellen ist, nicht zu wiederho-
len, sofern dieser sich innerhalb von zwei Jah-
ren – gerechnet vom Tage der Beendigung der 
nicht bestandenen Prüfung an – zur Wiederho-
lungsprüfung anmeldet. 

 
(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten 

Prüfungstermin wiederholt werden. 
 

(4) Die Vorschriften über die Anmeldung und 
Zulassung (§§ 8 bis 11) gelten sinngemäß. Bei 
der Anmeldung sind außerdem Ort und Datum 
der vorausgegangenen Prüfung anzugeben.    

 
 
 

VI. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 26  

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsaus-
schüsse sowie der Ärztekammer Berlin sind bei 
einer schriftlichen Bekanntgabe an den Prüfungs-
bewerber bzw. –teilnehmer mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen. Diese richtet sich im 
einzelnen nach der Verwaltungsgerichtsordnung 
und den Ausführungsbestimmungen des Landes 
Berlin. 
 
 

§ 27 
Prüfungsunterlagen 

 
Auf Antrag ist dem Prüfungsteilnehmer nach Ab-
schluss der Prüfung Einsicht in seine Prüfungsun-
terlagen zu gewähren. Die schriftlichen Prüfungs-
arbeiten sind zwei Jahre, die Anmeldungen und 
Niederschriften gemäß § 17 Abs. 3 und § 22 Abs. 5 
sind 10 Jahre aufzubewahren. 
 
 

§ 28 
Übergangsbestimmungen 

 
Prüfungsbewerber, deren Berufsausbildung vor 
dem 1. August 1986 begonnen hat und für deren 
Berufsausbildungsverhältnis nicht gemäß § 10 Abs. 
2 der Arzthelferausbildungsverordnung die An-
wendung der  Vorschriften dieser Verordnung ver-
einbart wurde, werden nach der Prüfungsordnung 
vom 2. Juli 1973 (ABI. S. 1457), geändert durch 
den 1. Nachtrag vom 17. Dezember 1973 (ABI. 
1974 S. 665), geprüft. 
 
 

§ 29 
Inkrafttreten 

 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer 
Verkündung im Amtsblatt für Berlin in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung vom 2. Juli 
1973 unbeschadet der Vorschrift des § 28 außer 
Kraft. 
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